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Feedback zur Bildungsverordnung BiVo uha    

 

Bitte wenden 

 
Feedbackbogen zur Bildungsverordnung (BiVo) 
 

1. Grundlage 

In der Verordnung über die berufliche Grundbildung Dentalassistentin EFZ / Dentalassistent EFZ 
(Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) vom 20. August 2009, ist im 10. Abschnitt: Schweizerische 
Kommission für Berufsentwicklung und Qualität, Art. 23, deren Aufgabe geregelt: 
 
Die Kommission hat folgende Aufgaben (BiVo Artikel 23 Absatz 4 a und b): 

a. Sie passt die Bildungsverordnung  den wirtschaftlichen, technologischen und didaktischen 
Entwicklungen laufend, mindestens aber alle fünf Jahre an. Dabei trägt sie allfälligen neuen 
organisatorischen Aspekten der beruflichen Grundbildung Rechnung. Die Anpassungen bedürfen der 
Zustimmung der Vertreterinnen und Vertreter des Bundes und der Kantone sowie der Genehmigung 
durch das BBT. 
 

b. Sie beantragt dem BBT Änderungen dieser Verordnung, sofern die beobachteten Entwicklungen die 
Regelungen dieser Verordnung, namentlich die Handlungskompetenzen nach den Artikeln 4-6, 
betreffen. 

 

2. Auftrag zur Mitarbeit / Vernehmlassung 

Gestützt auf diese rechtliche Grundlage erhalten alle mitbeteiligten Instanzen die Gelegenheit, 
gemachte Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge einzubringen. 

 

3. Feedback 

Vorgehen: 

• Zutreffendes (Gut/Antrag) ankreuzen 

• Gut = BiVo Artikel in Ordnung, keine Änderungsanträge 
• Antrag = Auf der Rückseite werden pro Artikel Anträge aufgelistet und begründet 
 

Beurteilung 
Abschnitt Titel 

Gut Antrag 

1 Gegenstand und Dauer   

2 Ziele und Anforderungen   

3 Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz und Strahlenschutz   

4 Anteile der Lernorte und Unterrichtssprache   

5 Bildungsplan und Allgemeinbildung 1)   

6 Anforderungen an die Anbieter der betrieblich organisierten Grundbildung   

7 Lern- und Leistungsdokumentation 1)   

8 Qualifikationsverfahren   

9 Ausweis und Titel   

10 Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität DA   

11 Schlussbestimmungen   
 
1)  Für den Bildungsplan und die Lerndokumentation besteht ein separater, detaillierter Feedbackbogen. 
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Anträge 
 

Abschnitt Artikel Antrag Begründung 

   
 
 
 

 

   
 
 
 

 

   
 
 
 

 

   
 
 
 

 

   
 
 
 

 

 
 
Name:   Funktion:    
 
Adresse:   Ort:    
 
E-Mail:   Telefon:    
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